
Die Leistung auf das Ziel  
abstimmen
Wann wird die Integrationszulage ausgerichtet, wann der Einkommens-
Freibetrag? Ein Beispiel aus der Sozialhilfepraxis.

mens-Freibetrages und die Frage, 
ob dieser vom Pensum oder von 
der Lohnhöhe abhängig ist.

Eine Integrationszulage für 
Nicht-Erwerbstätige erhält, wer 
sich besonders um die soziale 
und/oder berufliche Integration 
von sich oder von Menschen in 
der Umgebung bemüht. Die Inte-
grationszulage soll dem Aufwand 
und der Bedeutung der erbrach-
ten Integrationsleistung angemes-
sen sein.

Unterstützten nicht erwerbstä-
tigen Personen, die trotz ausge-
wiesener Bereitschaft zum Erbrin-
gen von Eigenleistung nicht in 
der Lage oder im Stande sind, eine 
besondere Integrationsleistung 
zu erbringen, steht eine minima-
le Integrationszulage zu.

Einkommens-Freibetrag oder 
Integrationszulage?
Integrationszulagen und Ein-

kommens-Freibeträge sind perso-
nenbezogene Leistungen, die 
mehreren Personen im selben 
Haushalt zustehen können. Eine 
Person kann jedoch nur eine Inte-
grationszulage oder einen Ein-
kommens-Freibetrag erhalten. 
Die Gewährung einer Integrati-
onszulage setzt Erwerbslosigkeit 
voraus und die Gewährung einer 
minimalen Integrationszulage 
das Fehlen einer Möglichkeiten 
zum Erlangen einer Integrations-
zulage. Folglich geht in der Regel 
der Einkommens-Freibetrag der 
Integrationszulage für Nicht-Er-
werbstätige und die Integrations-
zulage für Nicht-Erwerbstätige 
der minimalen Integrationszula-
ge vor. Die Höhe der Leistungen 
richtet sich nach kantonalen Vor-
gaben.

Mit den Integrationszulagen 
und dem Einkommens-Freibetrag 

werden materielle Anreize hin 
zur wirtschaftlichen Selbststän-
digkeit geschaffen. Es soll jene 
Leistung honoriert werden, wel-
che am besten geeignet ist dieses 
Ziel zu erreichen. 

Schlussfolgerung
Im vorliegenden Beispiel wird 

der Einkommens-Freibetrag ge-
mäss kantonaler oder kommu-
naler Regelung gewährt.

Vom Grundsatz, dass der Ein-
kommens-Freibetrag den Integra-
tionszulagen vorgeht, kann abge-
wichen werden, wenn voraus-
sichtlich auch künftig durch die 
selbstständige Erwerbstätigkeit 
nur ein sehr geringes Einkommen 
erzielt werden kann und die Be-
mühungen des Klienten in eine 
andere Richtung gelenkt werden 
sollen. Durch die Ausrichtung ei-
ner minimalen Integrationszula-
ge können die Bemühungen zur 
Stellensuche entsprechend ge-
wichtet und honoriert werden. 

SKOS-Line

Die Rubrik «Praxis» beantwortet Fragen der 
Sozialhilfepraxis. SKOS-Mitglieder haben die 
Möglichkeit, konkrete Fragen an die SKOS-Line 
zu richten (www.skos.ch, einloggen ins Intranet, 
Rubrik Beratung wählen). Ihre Fragen werden 
von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

Praxis

Fragestellung
Herr S. war viele Jahre selbst-

ständig Erwerbender. Seit einiger 
Zeit verdient er mit kleineren 
Werbeaufträgen lediglich noch 
etwa 300 Franken pro Monat. Er-
gänzend dazu wird er mit wirt-
schaftlicher Sozialhilfe unter-
stützt. Nebst seiner selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit ist er auf 
Stellensuche. Seine Stellenbemü-
hungen weist er dem Sozialdienst 
monatlich vor.

Wie sieht die Berechnung der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe aus: 
• 	 Erhält der Klient die minimale 

Integrationszulage (IZU) von 
100 Franken plus einen Ein-
kommens-Freibetrag (EFB)? 

• 	 Wenn ja, ist ein Einkommens-
Freibetrag von 50 Franken bei 
einem Einkommen von 300 
Franken angemessen?

Grundlagen
Leistungen von unterstützten 

Personen über 16 Jahren werden 
honoriert. Als Leistungen gelten 
zum Beispiel Erwerbsarbeit, ge-
meinnützige Tätigkeit, Nachbar-
schaftshilfe oder berufliche be-
ziehungsweise persönliche Quali-
fizierung. Es wird eine Integrati-
onszulage oder ein 
Einkommens-Freibetrag gewährt. 
Damit werden materielle Anreize 
geschaffen die zur Eigenständig-
keit motivieren. Der Grundsatz 
„Leistung und Gegenleistung“ 
wird so umgesetzt (A.4).

Der Einkommens-Freibetrag 
für Erwerbstätige, welcher auf Er-
werbseinkommen aus dem ersten 
Arbeitsmarkt gewährt wird, ist 
primär ein Anreiz zur Erwerbs-
aufnahme oder zur Erhöhung des 
Pensums. Ziel ist die wirtschaft-
liche Selbstständigkeit. Die Kan-
tone regeln die Höhe des Einkom-
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